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Massnahme 4 – Tierfreundliche Strukturen 

 
 
Stein- oder Holzhaufen bieten zahlreichen Arten wie Reptilien, 
Igeln, Hermelinen und Insekten Schutz und Nahrung. Sie sind 
einfach anzulegen und können mit lokal verfügbaren Materialien 
erstellt werden. 
 

 
 
 

 
 
 

Unterstützungsbeitrag 
Der Beitrag beträgt maximal CHF 80.- pro m3 (Obergrenze CHF 1'500.- pro Massnahme, vorbehaltlich des 
verfügbaren Budgets). Der Beitrag wird auf der Grundlage der vorgelegten Belege (Rechnungen, Quittungen 
usw.) bis maximal 50 % der Kosten berechnet. 
 

Bedingungen für die Umsetzung und Pflege 

Für die Subventionierung der Arbeiten durch die DWNL sind die folgenden Bedingungen einzuhalten (Stand: 
01.12.2025):  

 
Merkmale der Neugestaltung 

Steinhaufen 

• Mindestvolumen von 2 m3 

• Mindesttiefe der Steinhaufen: 80 cm im Boden 

• Steine in der Grösse zwischen 20 und 40 cm zu rund 80% verwenden 

• Kein verschmutztes Material verwenden 

Asthaufen 

• Mindestvolumen von 2 m3 

Sandhaufen 

• Mindestvolumen von 2 m3 

• Mindesttiefe des Sandhaufens: 30 cm im Boden 

 
Pflege 

• Es ist zu verhindern, dass die gesamte Struktur überwuchert wird 

 

Dauer der Verbindlichkeit 

• 8 Jahre 

 

Informationen und bewährte Praktiken  
• Aktionspläne und Merkblätter | info fauna 

• Kleinstrukturen – BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera 

 

Einzureichende Unterlagen  
* Obligatorisch 

• Kosten der Gestaltung (CHF) *   

SFNP 

https://www.infofauna.ch/de/beratungsstellen/reptilien-karch/foerderung/aktionsplaene-und-praxismerkblaetter#gsc.tab=0
https://www.birdlife.ch/de/content/kleinstrukturen
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• Beschreibung der Umsetzung (Anzahl, Art und ungefähre Grösse der geplanten Massnahmen) *  

• Fotos vom Standort der Massnahme *   

• Lageplan mit aufgeführter Massnahme *   

• Studie und Offerte des Umweltplanungsbüros oder des/der Landschaftsarchitekten/-architektin (falls 

beauftragt*)  

• Offerte der Fachperson für Landschaftsgestaltung (falls beauftragt*)   

 

Kontakt 
 

 
Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen 

Tel. : +41 27 607 10 80 

E-mail : SFNP-SubventionsNature@admin.vs.ch 
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